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werden nach einem zwischen Bund und Ländern abgestimmten

Ausstattungskonzept beschafft und ausschließlich an die Innenressorts

der Länder zur Verteilung in eigener Zuständigkeit übergeben. Die

Übergabe an die Länder erfolgt grundsätzlich im Bestückungslager des
BBKin Bonn-Dransdorf.

Die Aufteilung der vom Bund für Zivilschutzzwecke zur Verfügung

gestellten Fahrzeuge auf die örtlichen Aufgabenträger wird allein von

den Ländern nach eigenem Ermessen undeigener Risikoeinschätzung

vorgenommen. Die Dislozierung ist jederzeit unter dem Aspekt

landeseigener Überlegungen zur Katastrophenabwehr änderbar. Der

Bund hat und nimmtkeinen Einfluss auf die Verteilung der Fahrzeuge

und der Ausstattung innerhalb eines Landes. Er hält sich jedoch streng

an das Prinzip einer möglichst gleichmäßigen (prozentualen)
Ausstattung in allen Ländern. D. h. er bedient mit jedem neuenFahrzeug

zuerst das Land mit der größten prozentualen Lücke(Soll-Ist-Vergleich)

zum Zeitpunktder Auslieferung.

Eine vorgesehene Verteilung kann allerdings dadurch beeinflusst

werden, dass bundesweit in die Jahre gekommene Bundesfahrzeuge

ausgesondert und ersetzt werden müssen, was wiederum Auswirkung

auf die prozentuale Verteilung je Land hat. Eine Modifikation dieses

Verteilverfahrens wurde auf Bitten einzelner Länder in den letzten

Sitzungen des Ausschusses "Feuerwehrangelegenheiten,

Katastrophenschutz und zivile Verteidigung" des Arbeitskreises V der

Ständigen Konferenz der Innenminister und -Senatoren der Länder im

Jahr 2017 auf der Grundlage von Alternativvorschlägen, die der Bund

unterbreitet hatte, erörtert. Dies führte zuletzt auch in der Sitzung des

Arbeitskreises V „Feuerwehrangelegenheiten, Rettungswesen,

Katastrophenschutz und zivile Verteidigung“ der Ständigen Konferenz

der Innenminister und - Senatoren der Länder (IMK) am 11./12. Oktober

2017 nicht zu einer Änderungdesseit Jahren erprobten Verfahrens.

Im Jahr 2019 erwartet der Bund nochbis zu 150 Löschgruppenfahrzeuge
Katastrophenschutz (LF-KatS). Die tatsächliche Mengehängt jedoch von

der Leistungsfähigkeit und Liefertreue der beauftragten Herstellerfirma

ab. Wie viele Fahrzeuge davon jeweils nach Niedersachsen gehen

werden, kann unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungenerst

zum Zeitpunkt der in Tranchen vorzunehmenden Auslieferungen

bestimmt werden. ö



R

Bundesamt

fürBevölkerungsschutz

undKatastrophenhilfe

Seite3von3

3.Wie vieleFahrzeugesind inNds.nocheinsatzbereit?

Aktuell stehen dem Land Niedersachsenvon den nach

Ausstattungskonzeptvorgesehenen93 LF-KatSnoch 22 Fahrzeuge

zuzüglichder inzwischenzugewiesenen10 LF-Kat$ zur Verfügung.

Aufgrunddes derzeitrelativgeringenAusstattungsgradesim Bereichder

Löschgruppenfahrzeuge Katastrophenschutzwird das Land

Niedersachsenin 2019voraussichtlichweitereFahrzeugezugewiesen

bekommen. Im ÜbrigenverweiseichaufdieAusführungenunter 2.

Für Ihr weiteresInteressean den Aufgaben des Bundes im Bereichdes

Zivilschutzesund der damit verbundenen Ergänzung des

Katastrophenschutzesder Länderempfehlen wir Ihnen einen Besuch

unsererWebsitehttps://www.bbk.bund.de.

Da Siemit IhremAntrag an dasBBK keineUmweltinformationengemäß

&2 Abs.3 Umweltinformationsgesetz(UIG)und keineInformationenim

Sinnedes $1 des GesetzeszurVerbesserungder gesundheitsbezogenen

Verbraucherinformationen(VIG) begehren,sind die entsprechenden

Normen des UIG wie auchdes VIG, die Siein Ihrem Antragzitieren,im

Weiterennichteinschlägig.
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Datenschutzhinweis:

Das BBK verarbeitetIhre personenbezogenenDaten für die aktuelle

Kommunikation und für spätereRückfragen.IhreDaten werden nur so

lange gespeichert,wie dies unter Beachtung gesetzlicher

AufbewahrungsfristenzurAufgabenerfüllungerforderlichist.Entfälltdiese

Notwendigkeit,werden die Daten umgehend gelöscht. Weitere

Informationenüber dieVerarbeitungIhrerDaten undIhre Rechtebeider

VerarbeitungIhrerDatendurch dasBBK erhaltenSie anhandunserer

Datenschutzerklärungauf https://www.bbk.bund.de.


